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Zur Anfrage der Abgeordneten Elisabeth SCrn~IDT, Dr. EIDllACORA und 
Genossen vom 11. Februar 1980 unter der Nr. 327/J, betreffend die 
Erstellung eines Konzeptes zur Evakuierung der Zivilbevölkerung 
nehme ich wie folgt Stellung: 

Zu Punkt 1: 

Eingangs stelle ich- fest, daß das Bundesministerium für Inneres 
nach den Kompetenzbestimmungen der Bundesverfassung keme Zuständig
keit zur Regelung von Fragen der Evakuierung der Bevölkerung be
sitzt 1L.'1.ddaher nur im Rahmen seiner Koordinierungsfunktion auf dem 
Gebiet der "Zivilen Landesverteidigung tätig werden kann. 

Im üb~igen ist die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus möglichen 
Kampfgebieten nur eines der denkbaren Mittel, Schäden an Leben und 
Gesundheit durch Waffenwirkungen zu red~ren. Überlegungen bezüg
lich einer eventuellen Evakuierung stehen aber jedenfalls in einem 
unlösbaren Zusammenhang mit der Schwerpunktbildung der e.igenen mili
tärischen Landesverteidigung. Die "Planung der militärischen A,bwehr 
von potentiellen Angriffen auf das österreichische Bundesgebiet hat 
Eingang in den militärischen Abschnitt des Landesverteidigungsplanes 
gefunden, der in. der Sitzung der Unterkornmission des Lahdesvertei
digungsrates am 16. Dezember 1978 als vorläufig interne Richtlinie 
für die weiteren Planungen des Bundesheeres bis zur endgültigen 
Beschlußfassung über den Landesverteidigungsplan anerkannt wurde. 
Nach den in der Zwischenzeit erfolgten Informationen durch das Bundes
ministerium für Landesverteidigung über die Konzeption.derRaumver
teidigung kann nun an die Erstellung des Evakuierur..gskonzeptes heran
gegangen werden. 

Zu Ptmkt 2: 

Die Vorarbeiten zur Erstellung eines solchen Konzeptes wurden be-
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reits aufgrund des Ministerratsbeschlusses vom 5. Mai 1965,. mit 
dem der Auftrag an die Arbeitsausschüsse für die Teilbereiche der 

Umfassenden Landesverteidigung ergangen war, einen Landesvertei
digungsplrul auszuarbeiten, durchgeführt • 

• Zu Punkt 3: 

Die zu Punkt 2 angeführten Vorarbeiten führten in der Folgezeit zu 

Plällentdiedem damaligen strategischen Konzept des Bundesheeres 
angepaßt waren. Diese Planungen sind mit dem Überg&~ auf das. 
Konzept der Raumverteidigung unaktuell geworden und bedürfen daher 
keiner konkreten Darstellung, die im übrigen auch 'Negen der ge
botenen Vertraulichkeit für eine öffentliche Erörterung nicht in 

Betracht kommt. 

Zwischen Bundesministerium für Landesverteidigung und Bundesmini
sterium für Inneres besteht in allen Fragen die sich aus Berührungs
punkten der AufgabensteIlungen ergeben, ein enges und ständiges 
Einvernehmeno Eine der wichtigsten Problemstellungen ergibt sich 
aus der Notwendigkeit, die Konsequenzen der im Verteidigungsfall 
erforderlichen militärischen Operationen für die Zivilbevölkerung 
in deren Interesse und im Einklang· mit der Entschließung des National
rates vom 10. Juni 1975 zu beherrschen. Diese bewälrrte Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Ressorts kann hinsichtlich der Prüflli~ der 
Notwendigkeit der Erstellung eines Konzeptes für die Evakuierung 
von Zivilbevölkerung erst nach Vorliegen der zu Punkt 1 dargelegten 
Voraussetzungen wirksam werden. 

Wien, sm 1980 
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